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§ 1 Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
 
(1) Als höchste Auszeichnung für besondere Verdienste um den Verein sieht die Satzung die Verlei-
hung der Ehrenmitgliedschaft vor. 
 
(2) Das Verfahren ist in § 3 der Satzung geregelt. 
 

§ 2 Anerkennung besonderer Leistungen 
 
(1) Unabhängig von der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft durch die Mitgliederversammlung kann 
der Vorstand auf begründeten schriftlichen Antrag Mitgliedern, die sich durch besondere Leistungen 
um den Verein verdient gemacht haben, mit Mehrheitsbeschluss eine Anerkennung aussprechen. 
 
(2) Als Anerkennung sind – in Abhängigkeit von der Leistung – vorzusehen: 
 

 Überreichung einer Urkunde; 

 Verleihung der silbernen Ehrennadel; 

 Verleihung der goldenen Ehrennadel. 
 
(3) Ehrennadeln können auf Beschluss der Mitgliederversammlung auch an Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens verliehen werden. 
 

§ 3 Ehrung für langjährige Mitgliedschaft 
 
(1) Für 10-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ist den Vereinsmitgliedern eine bronzene Treuena-
del zu verleihen. 
 
(2) Für 20-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ist den Vereinsmitgliedern eine silberne Treuenadel 
zu verleihen. 
 
(3) Für 30-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ist den Vereinsmitgliedern eine goldene Treuenadel 
zu verleihen. 
 

§ 4 Überreichung von Auszeichnungen 
 
(1) Die Überreichung von Auszeichnungen gemäß §§ 2 und 3 hat bei offiziellen Veranstaltungen des 
Vereins – in der Regel anlässlich der Jahreshauptversammlung – zu erfolgen. 
 
(2) Über den Anlass der Auszeichnung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens entscheidet der 
Vorstand entsprechend der Zweckmäßigkeit. 
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Diese Ehrenordnung wurde vom Vorstand beschlossen und zum 01.01.1999 in Kraft gesetzt. 


